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Abrechnung 
radiologischer Leistungen 
durch Unfallchirurgen
Möglichkeiten und Grenzen 
vertraglicher Gestaltung

Radiologie

Mit der Entwicklung der Teleradiologie 
ist es grundsätzlich möglich, die techni-
sche Durchführung der Röntgenuntersu-
chung, die Bildausgabe sowie deren Be-
fundung örtlich voneinander zu trennen. 
Aber nicht nur diese Trennung, sondern 
auch die unter ökonomischen und organi-
satorischen Gesichtspunkten möglicher-
weise zweckmäßige Delegation der Be-
fundung ist in Erwägung zu ziehen. 

Abrechnung

Frage der Aufteilung

In der Vergangenheit gab es häufig Ver-
einbarungen zwischen dem Chefarzt der 
Radiologie und dem Chirurgen im Kran-
kenhaus, die eine Aufteilung der Einnah-
men vorsahen, wenn die Verordnung 
und technischen Durchführung von der 
eigentlichen Befundung personell ge-
trennt durchgeführt wurden. Diese Ver-
einbarungen betrafen ausschließlich Pri-
vat- bzw. Wahlleistungspatienten. Diesbe-
züglich stellen sich folgende Fragen: 
F		Ist die von einem radiologischen 

Chefarzt und dem chirurgischen Kol-
legen im Krankenhaus als Privatleis-
tung angeordnete und erbrachte, aber 
von dem Chirurgen befundete Rönt-
genuntersuchung allein durch den 
Radiologen abzurechnen oder kann 
eine Honorarteilung erfolgen? 

F		Ist der radiologische Chefarzt mög-
licherweise sogar verpflichtet, seinen 
fachärztlichen Kollegen für Orthopä-
die und Unfallchirurgie an den Ein-
nahmen zu beteiligen?

Rechtliche Rahmenbedingungen

Um obige Fragen rechtssicher zu beant-
worten, ist es sinnvoll, das rechtliche Be-
ziehungsdreieck der Beteiligten näher zu 
betrachten. Vorliegend ist der Ausgangs-
fall derart gestaltet, dass der Radiologe den 
Privatpatienten im Krankenhaus auf Basis 
einer Wahlleistungsvereinbarung oder in 
seiner Privatambulanz behandelt. Er ord-
net die Röntgenaufnahme an, die regel-
mäßig durch nichtärztliches Assistenz-
personal durchgeführt wird. Der Fach-
arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 
führt auf Bitten des radiologischen Kol-
legen die eigentliche Befundung durch. 
Auch ist es möglich, dass er eine Zweit-
befundung im Auftrag des Patienten bzw. 
eine Erst- oder Zweitbefundung im Rah-
men eines Gutachtenauftrags vornimmt. 
Inwieweit eine solch pragmatische Vorge-
hensweise bei der Versorgung des Privat-
patienten mit röntgenologischen Leitun-
gen rechtlich zulässig ist, ist insbesonde-
re anhand 
F		der Berufsordnung,
F		der Gebührenordnung [GOÄ (Ge-

bührenordnung für Ärzte), UV-GOÄ 
(Gebührenordnung für Ärzte für die 

Leistungs- und Kostenabrechnung 
mit den gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträgern)],

F		dem Krankenhausentgeldgesetz 
(KHEntgG) sowie 

F		dem Arbeits- und Strafrecht 

zu überprüfen.

Krankenhausentgeldgesetz
Gemäß § 17 Abs. 1 KHEntgG dürfen 
neben den Entgelten für die voll- und 
teilstationäre Behandlung andere als die 
allgemeinen Krankenhausleistungen als 
Wahlleistungen gesondert berechnet wer-
den, wenn die allgemeinen Krankenhaus-
leistungen durch die Wahlleistungen nicht 
beeinträchtigt werden und die gesonder-
te Berechnung mit dem Krankenhaus ver-
einbart ist. Diagnostische und therapeu-
tische Leistungen dürfen als Wahlleistun-
gen dabei nur gesondert berechnet wer-
den, wenn die Voraussetzungen nach 
Satz 1 vorliegen (also keine Beeinträchti-
gung der allgemeinen Krankenhausleis-
tungen erfolgt) und die Leistungen durch 
einen Arzt erbracht werden. Dieser Arzt 
muss zudem zur gesonderten Berech-
nung der Wahlleistung nach § 17 Abs. 3 
S. 1 KHEntgG berechtigt sein. Die Be-
rechtigung ergibt sich aus der getroffenen 
Wahlleistungsvereinbarung mit dem Pa-
tienten, in dem der jeweilige Arzt in die 
Wahlleistungskette aufgenommen ist.
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Gebührenordnungen für 
Ärzte (GOÄ, UV-GOÄ)
Gemäß § 4 GOÄ kann der Arzt Gebüh-
ren nur für selbstständige ärztliche Leis-
tungen berechnen, die er selbst erbracht 
hat oder die unter seiner Aufsicht nach 
fachlicher Weisung erbracht wurden 
(eigene Leistungen). Das bedeutet, dass 
eine abrechnungsfähige Röntgenleistung 
nur dann vorliegt, wenn der rechnungs-
stellende Arzt sie selbst erbracht hat oder 
die Leistung unter seiner Aufsicht nach 
fachlicher Weisung von einem Dritten er-
bracht worden ist. Damit die Röntgen-
leistungen nicht rechtswidrig abgerech-
net werden, muss sich der Radiologe al-
so in Rufnähe befinden oder sich vertre-
ten lassen (z. B. im Rahmen einer zulässi-
gen Wahlleistungskette). 

Für die Frage, ob technische Durch-
führung und Befundung personell ge-
trennt durchgeführt und v. a. abgerechnet 
werden können, sind die allgemeinen Be-
stimmungen des Kapitels O.I., Ziffer 4, der 
UV-GOÄ maßgeblich. Dort heißt es, dass 
die röntgendiagnostische Leistung nur als 
Ganzes berechnungsfähig ist. Röntgen-
aufnahmen, die lediglich beurteilt wer-
den, sind nicht gesondert berechnungs-
fähig. Im Bereich der GOÄ gilt dies auch 
für die Befundung sog. Fremdaufnahmen, 
also anderweitig angefertigter Röntgen-
aufnahmen. Notwendige umfangreiche 
Interpretationen von diesen Fremdauf-
nahmen zur Planung des eigenen Vorge-
hens bzw. zur Interpretation eigener Auf-
nahmen sind lediglich beim Steigerungs-
satz der eigenen ärztlichen Leistung be-
rücksichtigungsfähig. Anders verhält es 
sich in der UV-GOÄ. Dort heißt es in den 
allgemeinen Bestimmungen des Kapitel 
O.I. Ziffer 4 wörtlich:
„Die Beurteilung von Röntgenaufnahmen 
als selbstständige Leistung ist grundsätz-
lich nicht berechnungsfähig. Für die im Zu-
sammenhang mit einer Begutachtung er-
forderlichen Beurteilung anderweitig ange-
fertigter Röntgenaufnahmen kann der Arzt 
die Leistung nach den Nummern 5255 bis 
5257 berechnen.“ Kapitel O.I., Ziffer 4, UV-
GOÄ

Die UV-GOÄ sieht also für die Beurtei-
lung von Fremdaufnahmen im Zusam-
menhang mit einer Begutachtung ein Ho-
norar von 10,23–35,79 EUR vor.

Diskussion

Der Facharzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie kann die von ihm durchgeführ-
te Befundung einer Röntgenaufnahme 
nicht regelhaft abrechnen. Für ihn bleibt 
im Fall des Konsils bzw. der Beauftragung 
abrechnungstechnisch die Konsilgebühr 
oder eine sonstige Beratungsleistung. 
Eine abrechnungstechnische Berücksich-
tigung der Befundungsleistung gegenüber 
dem radiologischen Kollegen ist nur dann 
möglich, wenn eine Vereinbarung im In-
nenverhältnis geschlossen wurde. Dies 
wird aber in Bezug auf Wahlleistungspa-
tienten im Bereich der stationären Versor-
gung regelhaft nicht mehr der Fall sein. 
Denn üblicherweise behalten sich die 
Krankenhausträger zwischenzeitlich das 
Liquidationsrecht gegenüber dem Wahl-
leistungspatienten in den Chefarztverträ-
gen vor und beteiligen lediglich die Chef-
ärzte an den Einnahmen. Eine gesonder-
te Vereinbarung zwischen dem chefärzt-
lichen Radiologen sowie dem befunde-
nen Facharzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie kommt damit mangels Disposi-
tionsbefugnis nicht in Betracht.

Anders verhält es sich in der Privat-
ambulanz des radiologischen Chefarz-
tes. Will er Befundungsleistungen durch 
den fachärztlichen Kollegen durchführen 
lassen und diesen an den Einnahmen be-
teiligen, ist § 31 der Berufsordnung (Ver-
bot der Zuweisung gegen Entgelt) zu be-
achten. Demnach sind nur vorgeschobe-
ne Kooperationen zur Verschleierung von 
Zuweiserprämienmodellen wegen Versto-
ßes gegen § 31 Berufsordnung wegen Ver-
stoßes gegen ein Verbotsgesetz nach § 134 
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) nichtig. 
Stehen aber Leistung und Gegenleistung 
im angemessenen Verhältnis, erfolgt kei-
ne Rückvergütung für eine Zuweisung. 
Wichtig ist noch, ob diese Kooperation 
eine Gefälligkeit im Einzelfall ist oder 
eine auf Dauer angelegte mit Gewinn-
erzielungsabsicht gelebte Kooperation. In 
letzterem Fall läge eine Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts vor, die die Restriktio-
nen der Berufsordnung für Ärzte gemäß 
§ 18 zu berücksichtigen hätte. Privatärztli-
che röntgenologische Teilgemeinschafts-
praxen zwischen einem Facharzt für Ra-
diologie und einen Facharzt für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie sind nämlich 
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Zusammenfassung
Mit den heutigen technischen Möglichkei-
ten können Röntgenuntersuchung, Bildaus-
gabe und Befundung örtlich voneinander ge-
trennt stattfinden oder auch delegiert wer-
den. Insbesondere bei einer Delegierung der 
Untersuchung (z. B. durch den Radiologen 
an nichtmedizinisches Personal) oder der Be-
fundung (z. B. durch den Radiologen an den 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie) 
stellt sich die Frage bezüglich der Abrech-
nung bzw. der Aufteilung der abgerechneten 
Leistung. Laut derzeitiger Gesetzeslage kann 
der Facharzt für Orthopädie und Unfallchir-
urgie die von ihm durchgeführte Befundung 
einer Röntgenaufnahme nicht regelhaft ab-
rechnen. Um bei einer Abrechnung über Zu-
weisung kein berufs- oder gar strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren zu riskieren, bedarf es 
der Beratung in jedem Einzelfall.
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Invoicing radiological 
services by casualty surgeons. 
Options and limits of 
contractual arrangements

Abstract
With the current technological options, X-
ray examinations, imaging and interpretation 
can be carried out at different sites or even 
delegated. Particular problems arise for dele-
gation of the examination (e.g. from radiolo-
gists to non-medical personnel) or interpreta-
tion (e.g. from radiologists to specialists in or-
thopedics and casualty surgery) with respect 
to invoicing or proportioning of the invoiced 
service. According to the current legal situ-
ation a specialist in orthopedics and casual-
ty surgery cannot bill for the interpretation of 
X-rays carried out. In order not to risk profes-
sional or even criminal proceedings when in-
voicing by referral it is necessary to seek ad-
vice in each individual case.

Keywords
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Legislation & jurisprudence · Judicial 
proceedings
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nicht ohne weiteres zulässig. Gemäß § 18 
der Musterberufsordnung ist ein Zusam-
menschluss zur gemeinsamen Ausübung 
des Arztberufes zur Erbringung einzelner 
Leistungen, wie der Röntgenleistung, zwar 
grundsätzlich möglich, darf aber nicht le-
diglich einer Umgehung des § 31 (Ver-
bot der Zuweisung gegen Entgelt) dienen. 
Eine Umgehung liegt nach der Berufsord-
nung insbesondere vor, wenn sich der Bei-
trag des Arztes auf das Erbringen medizi-
nisch-technischer Leistungen auf Verlan-
gen der übrigen Mitglieder einer Teilbe-
rufsausübungsgemeinschaft beschränkt 
oder der Gewinn ohne Grund in einer 
Weise verteilt wird, der nicht dem Anteil 
der von ihm persönlich erbrachten Leis-
tungen entspricht. 

Um hier kein berufsrechtliches oder 
gar strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
zu riskieren, bedarf es der Beratung in je-
dem Einzelfall.
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